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1. Der Rat hat am 10. Mai 2016 einen Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parla-

ments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 zur Aufstellung der 

Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz 

eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser 

Visumpflicht befreit sind (Überarbeitung des Aussetzungsmechanismus), erhalten. 

2. Die Gruppe "Visa" hat den Vorschlag am 11. Mai 2016 erörtert. Auf der Grundlage dieser 

Beratungen hat der Vorsitz unter Berücksichtigung der schriftlichen Bemerkungen der Dele-

gationen den in Dokument 8926/16 wiedergegebenen Text vorgelegt, der in der Sitzung der JI-

Referenten vom 17. Mai 2016 erörtert wurde. Die Ergebnisse dieser Beratungen sind in Doku-

ment 9025/16 wiedergegeben. 
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3. Der AStV hat das Thema am 18. Mai 2016 erörtert und Einigung über eine in der Anlage 

wiedergegebene überarbeitete Fassung des Textes erzielt. 

4. Daher wird der Rat ersucht, im Hinblick auf die Verhandlungen mit dem Europäischen 

Parlament eine allgemeine Ausrichtung zu dem Vorschlag auf der Grundlage des in der 

Anlage wiedergegebenen Texts festzulegen. 
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ANLAGE 

Vorschlag für eine 
VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren 
Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie 

der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind 

(Überarbeitung des Mechanismus zur Aussetzung der Visumbefreiung) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 77 

Absatz 2 Buchstabe a, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates1 sind die Drittländer aufgelistet, deren 
Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen der Mitgliedstaaten im Besitz eines 
Visums sein müssen, sowie die Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht 
befreit sind. 

(2) Der Mechanismus für die vorübergehende Aussetzung der Befreiung von der Visumpflicht für 
die Staatsangehörigen eines in Anhang II aufgeführten Drittlands dieser Verordnung (im Fol-
genden "Aussetzungsmechanismus"), sollte dadurch gestärkt werden, dass die Mitgliedstaaten 
Umstände leichter melden können, die Anlass für eine etwaige Aussetzung sind, und es der 
Kommission ermöglichen, den Mechanismus auf eigene Initiative auszulösen. 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates vom 15. März 2001 zur Aufstellung der Liste der 

Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines 
Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visum-
pflicht befreit sind (ABl. L 81 vom 21.3.2001, S. 1). 
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(3) Insbesondere sollte die Anwendung des Mechanismus durch die Verkürzung der Bezugszeit-

räume und der Fristen erleichtert werden, womit ein schnelleres Verfahren ermöglicht wird, 

sowie durch die Ausweitung der möglichen Gründe für die Aussetzung, zu denen eine Ver-

schlechterung bei der Zusammenarbeit im Bereich Rückübernahmen, insbesondere ein erheb-

licher Anstieg der Ablehnungsrate bei Rückübernahmeersuchen, auch für Drittstaatsangehö-

rige, die durch das betreffende Drittland gereist sind, gehören sollte, wenn ein zwischen der 

Union oder einem Mitgliedstaat und dem betreffenden Drittland geschlossenes Rücküber-

nahmeabkommen eine solche Verpflichtung vorsieht, sowie eine erhebliche Erhöhung der 

Risiken für die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit der Mitgliedstaaten. Die Kom-

mission sollte ferner in der Lage sein, den Mechanismus auszulösen, wenn der Drittstaat nicht 

zur Zusammenarbeit bei der Rückübernahme bereit ist, insbesondere wenn ein Rücküber-

nahmeabkommen zwischen dem betreffenden Drittstaat und der Union geschlossen wurde. 

(3a) Für die Zwecke des Aussetzungsmechanismus bedeutet ein erheblicher Anstieg, dass ein 

Schwellenwert von 50 % überschritten wird. Ein erheblicher Anstieg kann auch bei einem 

niedrigeren Wert vorliegen, sofern die Kommission der Ansicht ist, dass dies auf den beson-

deren, von dem betroffenen Mitgliedstaat mitgeteilten Fall zutrifft.2 

(3b) Für die Zwecke des Aussetzungsmechanismus bedeutet eine geringe Anerkennungsquote, 

dass die Anerkennungsquote bei Asylanträgen etwa 3 oder 4 % beträgt. Eine geringe 

Anerkennungsquote kann auch bei einer höheren Anerkennungsquote gegeben sein, sofern die 

Kommission der Ansicht ist, dass dies auf den besonderen, von dem betroffenen Mitgliedstaat 

mitgeteilten Fall zutrifft.3 

(3c) Jede Art von Missbrauch der Befreiung von der Visumpflicht muss verhütet und bekämpft 

werden, sofern er zu einem höheren Migrationsdruck – beispielsweise aufgrund eines 

Anstiegs unbegründeter Asylanträge – oder zu unbegründeten Anträgen auf Aufenthaltstitel 

führt. 

                                                 
2 Angelehnt an Erwägungsgrund 5 der Verordnung (EU) Nr. 1289/2013 des Europäischen Parla-

ments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates zur Aufstel-
lung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen 
im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige 
von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 74). 

3 Angelehnt an Erwägungsgrund 6 der Verordnung (EU) Nr. 1289/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates zur Aufstel-
lung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen 
im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige 
von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 74). 
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(3d) Um zu gewährleisten, dass die spezifischen Kriterien, anhand derer die Angemessenheit einer 

infolge des erfolgreichen Abschlusses eines Dialogs über die Visaliberalisierung gewährten 

Befreiung von der Visumpflicht bewertet wurde, auch in Zukunft erfüllt werden, sollte die 

Kommission die Situation in den betreffenden Drittländern beobachten und dem Euro-

päischen Parlament und dem Rat regelmäßig Bericht erstatten. 

(4) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitz-

stands dar, die auf das Vereinigte Königreich gemäß dem Beschluss 2000/365/EG des Rates4 

keine Anwendung finden. Das Vereinigte Königreich beteiligt sich daher nicht an der 

Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch ist diese 

Verordnung dem Vereinigten Königreich gegenüber anwendbar. 

(5) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitz-

stands dar, die auf Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates5 keine Anwendung 

finden. Irland beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder 

durch diese Verordnung gebunden noch ist diese Verordnung Irland gegenüber anwendbar. 

(6) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen 

des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat der Euro-

päischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assozi-

ierung der beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung 

des Schengen-Besitzstands dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe B des Beschlusses 

1999/437/EG des Rates6 genannten Bereich gehören. 

                                                 
4 Beschluss 2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten Königreichs 

Großbritannien und Nordirland, einzelne Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf sie 
anzuwenden (ABl. L 131 vom 1.6.2000, S. 43). 

5 Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwendung 
einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABl. L 64 vom 7.3.2002, 
S. 20). 

6 Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durchführungs-
vorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der Europäischen Union und der 
Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung dieser beiden Staaten 
bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 176 vom 
10.7.1999, S. 31). 
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(7) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziie-

rung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwick-

lung des Schengen-Besitzstands dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe B des Beschlusses 

1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG des Rates7 

genannten Bereich gehören. 

(8) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 

Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein 

unterzeichneten Protokolls über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkom-

men zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweize-

rischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei 

der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar, die in den in 

Artikel 1 Buchstabe B des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des 

Beschlusses 2011/350/EU des Rates8 genannten Bereich fallen – 

                                                 
7 Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss – im Namen der 

Europäischen Gemeinschaft – des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Euro-
päischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des 
Schengen-Besitzstands (ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 1). 

8 Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss – im Namen der 
Europäischen Union – des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 
Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über 
den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europäischen Union, 
der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziie-
rung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung 
des Schengen-Besitzstands in Bezug auf die Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen 
und den freien Personenverkehr (ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 19). 
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 
Artikel 1a der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 wird wie folgt geändert: 

(1) In Absatz 1 wird Folgendes gestrichen: 

"als letztes Mittel in Notlagen". 

(2) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"2. Ein Mitgliedstaat kann die Kommission informieren, wenn er über einen Zeitraum von 

zwei Monaten im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres oder zum letzten Zwei-

monatszeitraum vor der Anwendung der Befreiung von der Visumpflicht für die Staats-

angehörigen eines in Anhang II aufgeführten Drittlands mit einer oder mehreren der 

folgenden Gegebenheiten konfrontiert ist: 

a) ein erheblicher Anstieg der Zahl der Staatsangehörigen dieses Drittlands, bei denen 

festgestellt wird, dass sie sich widerrechtlich im Hoheitsgebiet des betreffenden 

Mitgliedstaats aufhalten; 

b) ein erheblicher Anstieg der Zahl der Asylanträge von Staatsangehörigen dieses 

Drittlands mit geringer Anerkennungsquote; 

c) eine durch geeignete Daten belegte Verschlechterung bei der Zusammenarbeit mit 

dem Drittland im Bereich Rückübernahmen, insbesondere einen erheblichen 

Anstieg der Ablehnungsrate bei Rückübernahmeersuchen, die von dem Mitglied-

staat diesem Drittland in Bezug auf dessen eigene Staatsangehörige oder, wenn ein 

zwischen der Union oder dem Mitgliedstaat und dem betreffenden Drittland 

geschlossenes Rückübernahmeabkommen eine solche Verpflichtung vorsieht, in 

Bezug auf Drittstaatsangehörige, die durch das betreffende Drittland durchgereist 

sind, unterbreitet wurden; 

d) eine durch geeignete Daten belegte Erhöhung der Risiken für die öffentliche Ord-

nung oder die innere Sicherheit von Mitgliedstaaten, insbesondere ein erheblicher 

Anstieg von schwerer Kriminalität oder terroristischen Straftaten in Verbindung mit 

diesem Drittland. 
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Die in Unterabsatz 1 genannte Mitteilung ist mit einer Begründung zu versehen und 

enthält sowohl einschlägige Daten und Statistiken als auch eine ausführliche Erläute-

rung der vorläufigen Maßnahmen, die der betroffene Mitgliedstaat ergriffen hat, um 

Abhilfe zu schaffen. Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den 

Rat sofort über eine derartige Mitteilung." 

(3) Folgender Absatz wird eingefügt: 

"2a. Liegen der Kommission konkrete und zuverlässige Informationen darüber vor, dass die 

in Absatz 2 Buchstaben a, b, c oder d genannten Gegebenheiten in einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten auftreten, oder dass das Drittland, insbesondere im Falle eines mit der 

Union geschlossenen Rückübernahmeabkommens, die Zusammenarbeit bei der Rück-

übernahme verweigert, beispielsweise durch 

– Ablehnung oder zu lange Fristen bei der Bearbeitung von Rückübernahmeersuchen, 

– das Versäumnis, Reisedokumente für die Zwecke der Rückführung rechtzeitig und 

innerhalb der im Abkommen vereinbarten Frist auszustellen, oder die Weigerung, 

nach Ablauf der im Abkommen vereinbarten Fristen ausgestellte europäische 

Reisedokumente anzuerkennen, 

– oder durch Kündigung oder Aussetzung des Abkommens, 

unterrichtet die Kommission das Europäische Parlament und den Rat unmittelbar über 

ihre Analyse, und Absatz 4 findet Anwendung." 
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(3a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

"2b. Die Kommission überwacht die fortlaufende Erfüllung der zur Bewertung der Ange-

messenheit einer Visaliberalisierung herangezogenen spezifischen Kriterien durch die 

Drittländer, deren Staatsangehörige aufgrund des erfolgreichen Abschlusses eines Dia-

logs über die Liberalisierung der Visabestimmungen mit der Union bei der Einreise in 

das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats von der Visumpflicht befreit sind. Die Kommis-

sion erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat regelmäßig – mindestens ein-

mal jährlich oder bei Bedarf häufiger – Bericht. Im Mittelpunkt dieses Berichts stehen 

Drittländer, bezüglich derer die Kommission aufgrund konkreter und zuverlässiger 

Informationen der Ansicht ist, dass bestimmte Kriterien nicht mehr erfüllt sind. Zeigt 

ein Bericht der Kommission, dass eines oder mehrere der spezifischen Kriterien in 

Bezug auf ein bestimmtes Drittland nicht mehr erfüllt ist bzw. sind, so findet Absatz 4 

Anwendung. 

(4) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"3. Die Kommission prüft jede Mitteilung nach Absatz 2 unter Berücksichtigung 

a) der Tatsache, ob eine der in Absatz 2 beschriebenen Situationen vorliegt; 

b) der Zahl der Mitgliedstaaten, die von den in Absatz 2 beschriebenen Situationen 

betroffen sind; 

c) der Gesamtwirkung der in Absatz 2 genannten Gegebenheiten auf die Migrations-

situation in der Union, wie sie sich anhand der von den Mitgliedstaaten übermittel-

ten oder der Kommission vorliegenden Daten darstellt; 

d) der von der [Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den 

Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union], dem Europäischen 

Unterstützungsbüro für Asylfragen oder dem Europäischen Polizeiamt (Europol) 

erstellten Berichte, wenn dies angesichts der Umstände des konkreten Falles 

erforderlich ist; 
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e) des generellen Aspekts der öffentlichen Ordnung und der inneren Sicherheit im 

Benehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat. 

Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat über die Ergeb-

nisse ihrer Prüfung." 

(5) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"4. Beschließt die Kommission auf der Grundlage der in Absatz 2a genannten Informatio-

nen oder des in Absatz 2b genannten Berichts oder der in Absatz 3 genannten Prüfung 

und unter Berücksichtigung der Auswirkungen einer Aussetzung der Befreiung von der 

Visumpflicht auf die Außenbeziehungen der Union und ihrer Mitgliedstaaten zu dem 

betreffenden Drittland sowie unter enger Zusammenarbeit mit diesem Drittland im Hin-

blick auf langfristige Alternativlösungen, dass Maßnahmen erforderlich sind, so erlässt 

sie innerhalb eines Monats nach Eingang der in Absatz 2 genannten Mitteilung oder der 

in Absatz 2a genannten Informationen oder des in Absatz 2b genannten Berichts einen 

Durchführungsrechtsakt, mit dem die Befreiung der Staatsangehörigen des betreffenden 

Drittlands von der Visumpflicht vorübergehend für einen Zeitraum von sechs Monaten 

ausgesetzt wird. Dieser Durchführungsrechtsakt wird nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 4a Absatz 2 erlassen. In dem Durchführungsrechtsakt wird festgelegt, zu wel-

chem Zeitpunkt die Aussetzung der Befreiung von der Visumpflicht wirksam wird. 

Hat die Kommission von einer einfachen Mehrheit der Mitgliedstaaten eine Mitteilung 

erhalten, erlässt sie abweichend von Absatz 3 und von Absatz 4 Unterabsatz 1 innerhalb 

eines Monats nach Eingang der Mitteilung einen Durchführungsrechtsakt, mit dem die 

Befreiung der Staatsangehörigen des betreffenden Drittlands von der Visumpflicht vor-

übergehend für einen Zeitraum von sechs Monaten ausgesetzt wird. Der Durchfüh-

rungsrechtsakt wird nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 4a Absatz 2 erlassen. In 

dem Durchführungsrechtsakt wird festgelegt, zu welchem Zeitpunkt die Aussetzung der 

Befreiung von der Visumpflicht wirksam wird. 
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Unbeschadet der Anwendung des Artikels 4 müssen die Staatsangehörigen des von dem 

Durchführungsrechtsakt betroffenen Drittlands während dieser Aussetzung beim Über-

schreiten der Außengrenzen der Mitgliedstaaten im Besitz eines Visums sein." 

Artikel 2 
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Euro-

päischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittelbar in 

den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu Brüssel am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 
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